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Ordnung über Rechte an Inhalten

Parteiversammlung Beschluss vom 5. Juli 2025

Die Parteiversammlung,

gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. f. und Abs. 12 OS,

beschliesst:

Art. 1 Sprachregelung
1 Die weibliche und männliche Sprachform werden im nachfolgenden Dokument
gleichbedeutend für alle Personen verwendet.

Art. 2 Urheberrechte und verwandte Schutzrechte
1 Mitglieder, welche der Partei eigene dem Urheberrecht oder verwandten Schutzrech-
ten unterfallendeWerke, namentlich Texte, Pläne, Grafiken, Zeichnungen, Fotos, Videos,
Tonaufnahmen, audiovisuelle Werke, Musiknoten, Lyrik, 3D-Modelle, Animationen, Da-
tensammlungen oder andere bekannte oder unbekannte Werkarten ohne vorher ab-
geschlossenen anderslautenden Vertrag zur Verfügung stellen, für die Partei erstellen
oder sich an der Erstellung, Ausarbeitung, Bearbeitung, Modifikation oder Übersetzung
imRahmenderParteiarbeit oderder Zusammenarbeit derParteimit anderenOrganisa-
tionen beteiligen, gewähren der Partei eine kostenlose, weltweite, zeitlich unbegrenzte,
nicht exklusive, nicht widerrufbare und unterlizenzierbare Lizenz zur Verwendung, Ver-
vielfältigung, Bearbeitung, Modifikation, Übersetzung, Vermengung, Publikation, Auf-
führung, Ausstrahlung, Verbreitung im Internet und jeder anderen bekannten und un-
bekannten Nutzung zu jedem Zweck, namentlich für Propaganda, Werbung und Kom-
merzialisierung.
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2 Mitglieder, welche der Partei selbst erstellte Software zur Verfügung stellen oder sich an
der Erstellung, Ausarbeitung, Bearbeitung, Modifikation oder Übersetzung im Rahmen
der Parteiarbeit oder der Zusammenarbeit der Partei mit anderen Organisationen be-
teiligen, stellen der Partei selbstständig oder auf Anfrage den Quellcode zur Verfügung
und gewähren an der Software und am Quellcode eine kostenlose, weltweite, zeitlich
unbegrenzte, nicht exklusive, nicht widerrufbare und unterlizenzierbare Lizenz zur Ver-
wendung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Modifikation, Übersetzung, Vermengung, Por-
tierung, Publikationund jeder anderenbekanntenundunbekanntenNutzungzu jedem
Zweck, namentlich für Propaganda,WerbungundKommerzialisierung als Produkt oder
Dienstleistung.
3 Die gemäss Absatz 1 oder 2 gewährt Lizenz bleibt unabhängig von Tod, Verlust der
Handlungsfähigkiet, Ende der Mitgliedschaft und einer Änderung der politischen An-
sichten der Lizenzgeberin bestehen und unwiderrufbar.
4 Die Lizenzgeberin gemäss Absatz 1 oder 2 verzichtet auf die Namensnennung bei Ver-
wendungderWerkedurchdiePartei oder ihre Lizenznehmerinnen. SolltediePartei oder
eine Lizenznehmerin dennoch im Einzelfall eine Namensnennung vornehmen, so ent-
steht daraus kein Anspruch darauf.
5 Die Lizenzgeberin verzichtet soweit gesetzlich zulässig dauerhaft und unwiderruflich
auf dieGeltendmachung vonAnsprüchen ausUrheberrechten, Urheberpersönlichkeits-
rechtenund verwandten Schutzrechten andengemässAbsatz 1 oder 2 lizenziertenWer-
ken gegenüber der Partei und ihren Lizenznehmerinnen.
6 Falls die Lizenzgeberin für Werke gemäss Absatz 1 oder 2 gegenüber der Partei oder
ihren Lizenznehmerinnen dennoch Unterlassung oder Bezahlung aus Urheberrechten,
Urheberpersönlichkeitsrechten oder verwandten Schutzrechten geltendmacht und die
Partei die Verwendung freiwillig einstellt oder dazu verurteilt wird, so hat die Lizenzge-
berin die Partei für den daraus entstehenden Aufwand, namentlich den Aufwand für die
Neuerstellung von vergleichbaren Werken, Kopien und deren Verbreitung vollumfäng-
lich zu entschädigen.
7 Mitglieder welche der Partei mit nicht offensichtlich erkennbaren Urheberrechten
oder verwandten Schutzrechten Dritter belastete Werke zur Verfügung stellen, ha-
ben der Partei daraus entstehende Schäden, namentlich Lizenzkosten, Vertragsstrafen,
Rechtsvertretungs- und Gerichtskosten, zu ersetzen.

Art. 3 Patentrechte
1 Soweit ein Mitglied über Patentrechte verfügt, welche zur gemäss Artikel 2 zulässigen
Nutzung von Werken erforderlich sind, gewährt es der Partei und ihren Lizenznehme-
rinnen eine kostenlose, weltweite, zeitlich unbegrenzte, nicht exklusive und nicht wider-
rufbare Lizenz zur Nutzung der Patentrechte.
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Art. 4 Persönlichkeitsrechte und Recht am eigenen Bild
1 Mitglieder, welche der Partei oder imZusammenhangmit politischer Tätigkeit denMe-
dien oder der Öffentlichkeit Fotos, Tonaufnahmen oder Videos von sich selbst zur Verfü-
gung stellen, oder bei der Erstellung solcher Aufnahmen durch die Partei, andere Mit-
glieder oder eine vonder Partei beauftragte Personmitwirken oder dazu anderweitig ihr
Einverständnis kundgeben, gewähren der Partei das Recht, diese Werke während zehn
Jahren ab Erstellung abermaximal ein Jahr nach Ende derMitgliedschaft für Propagan-
da und Werbung, insbesondere auf Plakaten, Flugblättern und anderen Drucksachen
sowie im Internet zu nutzen.
1bis Die Verwendung gemäss Absatz 1 ist zeitlich unbegrenzt und unabhängig vom Ende
der Mitgliedschaft zulässig,

a. wo betroffene Person nur als Beiwerk in Erscheinung tritt;

b. für Aufzeichnungen von Äusserungen in öffentlichen Sitzungen und Versammlun-
gen staatlicher Organe und internationaler Organisationen;

c. für Aufzeichnungen von Reden vor Demonstrationen oder diplomatischen Konfe-
renzen;

d. für Aufzeichnungen von Medienkonferenzen;

e. für Aufzeichnungen von Reden, Ansprachen oder Interviews, welche im Fernsehen
oder Radio übertragen wurden.

1ter Die Frist gemäss Absatz 1 beträgt unabhängig vom Ende der Mitgliedschaft mindes-
tens zehn Jahre,

a. für die Weiterverwendung von während der Mitgliedschaft produzierten Drucksa-
chen, in welchen die betroffene Person nicht als einzige oder hervorgehobenste
Person in Erscheinung tritt;

b. für die unveränderte Weiterverwendung von während der Mitgliedschaft produ-
zierten visuellen, akustischen oder audiovisuellen Gesamtwerken, in welchem die
betroffene Person nicht als einzige oder hervorgehobenste Person in Erscheinung
tritt.

1quater Die Frist gemäss Absatz 1 erweitert sich innerhalb der Zehnjahresfrist auf mindes-
tens drei Jahre nach Ende der Mitgliedschaft,

a. für die Weiterverwendung aller während der Mitgliedschaft produzierter Drucksa-
chen;

b. für die unveränderte Weiterverwendung aller während der Mitgliedschaft produ-
zierter visuellen, akustischer oder audiovisueller Gesamtwerke.
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2DiePartei ist ausserdemberechtigt, AufnahmengemässAbsatz 1 vonPersonen,welche
ein Parteiamt oder ein vom Volk, von einemParlament oder einer Regierung gewähltes
öffentliches Amt bekleiden, bekleidet haben, dafür kandidieren oder kandidiert haben,
zeitlich unbegrenzt in einem öffentlichen zugänglichen Archiv, auch im Internet, vorzu-
halten.
3 Die gemäss Absätzen 1 bis 2 gewährten Rechten bleiben, wo nicht besonders geregelt,
unabhängig von Tod, Verlust der Handlungsfähigkiet, Ende der Mitgliedschaft oder ei-
ner Änderung der politischen Ansichten der betroffenen Person bestehen und unwider-
rufbar.
4 Falls die betroffene Person gegen die Verwendung der sie betreffenden Aufnahmen
gemäss Absätzen 1 bis 3 dennoch Unterlassung oder Entschädigung aus Persönlich-
keitsrechten gegenüber der Partei geltend macht und die Partei die Verwendung frei-
willig einstellt oder dazu verurteilt wird, so hat die betroffene Person die Partei für den
daraus entstehenden Aufwand, namentlich den Aufwand für die Neuerstellung von ver-
gleichbaren Aufnahmen, Kopien und deren Verbreitung vollumfänglich zu entschädi-
gen.

Art. 5 Übergangsbestimmung
1 Diese Ordnung tritt mit der Publikation des Protokolls der Annahme durch die Partei-
versammlung in Kraft.
2 Bestehende Mitglieder gewähren die vorgenannten Lizenzen und Rechte für vorbe-
stehende Werke und Aufnahmen, wenn sie nicht innerhalb von 30 Tage nach Inkraft-
treten dieser Ordnung aus der Partei austreten oder imHinblick auf genau bezeichnete
Werke oder Aufnahmen widersprechen.

Art. 6 Entscheidung
1 Mitglieder machen Ansprüche gegen die Partei und andere Mitglieder aus Urhe-
berrechten, Urheberpersönlichkeitsrechten, verwandten Schutzrechten, Patentrechten
und Persönlichkeitsverletzung durch Inhalte zunächst vor der innerparteilichen Judika-
tive geltend.
2 Ehemalige Mitglieder können Ansprüche aus Urheberrechten, Urheberpersönlich-
keitsrechten, verwandten Schutzrechten, Patentrechten und Persönlichkeitsverletzung
vor der obersten innerparteilichen Judikativinstanz als Schiedsgericht im Sinne der Zivil-
prozessordnung geltend machen. Für die Besetzung des Schiedsgerichts und das Ver-
fahren kommen die parteiinternen Normen sinngemäss zur Anwendung.

_________________________________
Moira Brülisauer
Präsidentin der Parteiversammlung
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